
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/6/20 7Ob121/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1974

Norm

ZPO §52 Abs2

ZPO §192 Abs2 B1

Rechtssatz

Kostenvorbehalt nach § 52 Abs 2 ZPO, wenn der OGH einen berufungsgerichtlichen Beschluß auf Verweigerung der

Unterbrechung des Verfahrens abändert und die Unterbrechung anordnet.

Entscheidungstexte

7 Ob 121/74
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